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Post-

Nr.
Benennung der Artikel.

Einfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl- ! kr.

Zollstätten,
bei denen die
Verzollung

zu geschehen
hat.

Ausfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. r kr.

603
604
605
606

607

608

W.

6»S

Wachholderbeeren . .
Wachö gelbes und ungebleichtes . . . .

— weißes oder gebleichtes.
-— verarbeitetes , als : Kerzen , Fackeln,

gefärbtes Pichwachs u. dgl.
Wachsleinwand . Siehe Leinwaaren.
Wachstaffet . Siehe Seidenwaaren Nr . 534.
Wasfen aller Gattung und ihre Bestand-

theile , zum Privat - und Militär -Ge¬
bräuche , als : Flinten , Stutzbüchsen
(Stutzen ) , Scheibenröhre , Pistolen,
Terzerole , Flinten - und Pistolen -Läufe
und Schlösser , Säbel , Degen , Säbel-
und Degenklingen , auch Rappiere und
Rappierklingen .

Wägen und Schlitten , gemeine,  zum
Wirthschaftsbetriebe , als : zu Getreide -,
Holzfuhren u . dgl . dienende , so wie
auch Güterwägen  .

— Dampfwägen für den Bedarf der pri-
vilegirten Eisenbahn - Unter¬
nehmungen  unterliegen bei ihrer
Einfuhr aus dem Auslände in dem
Jahre 1838 einem Zolle von 1 Percent

1839 „ „ „ 2 detto
1840 „ „ „ 3 detto

„ 1841 „ „ „ 4 detto
„ 1842 und in den folgen¬

den Jahren einem Zolle von 5 detto
Hierdurch wird jedoch die allgemeine

Tariffs - Bestimmung , gemäß welcher
jede erste , nach einer im Inlands noch
ganz unbekannten Constructionsart er¬
baute Maschine , zollfrei eingebracht
werden kann , nicht aufgehoben,
alle übrigen Wägen und Schlitten . .

Frachtwägen , beladene , und Nekse-
wägen der Passagiere  unterliegen
keinem Zolle.

//

1 Ctr .Spco.
detto
detto

detto

v. j . G . d.W.

detto

detto

5
12

28

25

20

12

3

12

Com . Z . A.
Legstätte

detto

detto

Hptzollamt

Hilfszolla.

Hptzollamt

1 Ctr .Spco
detto
detto

detto

v.j . G . d.W.

detto

detto

1
25
3V

25

2

il

Zollstättcn,beide-nendieVerzollungzugeschehenhat.



c,2

Post-

Nr.
Benennung der Artikel.

Einfuhr.

Maßstaö
der

Verzollung.

610

611
612
613

614

615

Wagenschmiere . .
Wagnerholz . Siehe Holz.
Waid , die Pflanze , dann Waid in Kugeln

oder Knollen . Wie Kränker.

Waidblau . Siehe Farben Nr. 132.
Waldstrcu und Moos . Siehe Stroh.
Wallfischbein . Siehe Fischbein.
Wallrath (Spermacet) .

Wallroßzähne , Einhorn- eigentlich Narval-
zähne , Hechtcnzähne , eigentlich Hech-
tenkicfer . .

Waschblau . Siehe Farben Nr. 149.
Wässer mineralische (natürliche Sauer¬

brunnen)

— im Wechselverkehre mit Ungarn

Wenn Mineral -Wässer in Krügen oder Fla¬
schen ledig verkommen , so kann die Ver¬
zollung nach Stücken geschehen , und zwar
für jeden Krug oder jede Flasche im Ein¬
gänge mit 2 kr , im Ausgange mit H- kr.

— künstliche Mineral - Wasser verbo-
then.

616

617

618

ü

Kirschenwasser u . dgl . Siehe Branntwein.
— Kölner - und Pomeranzenblüthen -Was

ser . Siehe Kölnerwasser.

— alle übrigen wohlriechenden Wässer.
Siehe Parfümcrie - Waaren.

Wau . Wie Kräuter zur Färberei.
Weber- und Strumpfwirkerstühle, wie auch

Rohrblätter , Nohrkämme und Wcber-
zeug

Weihrauch edler, dann Wilder oder Wald¬
weihrauch . . . .

Weinbeeren getrocknete, als : Rosinen,
Zibeben und Corinthen.

Ganz - und halbverdorbene , unge¬
nießbare  Rosinen sind zum Fabri-
cations -Betriebe , gegen Einfuhrsbewillk-
gung der Länderstellen , bei Legstätten
mit 12  kr . vom Eentner Sporco in Ver¬
zollung zu nehmen.

1 Ctr .Spco

detto
detto

detto

detto

Zoll.

fl-! kr.

1
28

detto

56

30
20

26

40

zollfrei

6

Zollstätten,
bei denen die
Verzollung

zu geschehen
hat.

Ausfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. I kr.

Com . Z . A.

40

v . j . G . d.W

1 Ctr .Spco.

detto

detto

Legstätte

detto

Com . Z . A.

3

30

1 Ctr .Spco.

detto
detto

detto

detto

25
25

Zollfrei

Hptzollamt detto

Com . Z . A.

Legstätte

detto

v . j . G . d.W

1 Ctr .Spco.

detto

2 ^Q L
c? § ^

K d
«rr-

12^
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Post-

Nr. Benennung der Artikel.

Einfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl- ! kr.

Zollstätten,
bei denen die
Verzollung

zu geschehen
hat.

Ausfuhr.

Maßftab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. j kr.

619

620

621

ICtr . Spco.

1 Bouteille
detto

detto

Weine , und zwar: Capwein, dann alle
französischen, deutschen, spanischen
portugiesischen und überhaupt alle nicht
unter einem der folgenden Zollartike
begriffenen Weine . . . .

Es wird den Parteien frei gestellt den
Eingangszoll für diese Weine nach der
Stückzahl der Bouteillen , statt nach
dem Sporco - Gewichte , zu entrichten
und zwar in folgender Art:

— Capwein und Champagner in großen
Flaschen . .

- - in kleinen Flaschen.
- Alle übrigen Weine des obigen Zoll¬

satzes in Flaschen.

1. Im Verkehre mit dem Auslande ist unter
dem Champagner -Wein nicht allein der
in der Champagne erzeugte , sondern
überhaupt aller in Flaschen nach Art des
Champagner - Weines verkorkte , schäu¬
mende Wein zu verstehen.

2 . Bei dem Cap - und Champagner - Weine
sind diejenigen Flaschen als kleine anzu¬
sehen , deren Gewicht nicht größer ist,
als ein Wiener Pfund und 25 Loth . Bei
den übrigen Weinen wird auf diesen Un¬
terschied keine Rücksicht genommen.

Ciperwcin und alle übrigen Levantincr-
und Insulaner -Weine,- dann italienische,
moldauische und wallachische Weine, in
so fern dieselben nicht unter
die zwei nächstfolgenden Ta¬
rifsätze  gehören . ICtr . Spco
Schweitzer - und sogenannte
Seeweine von den Umgebun¬
gen des Bodensees inFässern
oder Gebünden,  bei der Einfuhr
über die Zoll - Linie von Vorarl¬
berg;  dann moldauische und wal¬
lachische Weine in Fässern
oder Gebünden  bei der Einfuhr

15

30
15

18

Legstätte

detto
detto

detto

30 detto

11 *

Zollstätten,beide¬ nendieVerzollungzugeschehenhat.!
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Einfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. j kr.

Zollstätten,
bei denen die
Verzollung

zu geschehen
hat.

Ausfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. I kr.

<2) ^r- <-
rr >->
O L

^L ^

O
L-

622

623

624

625

Weine (Fortsetzung).
aus der Moldau oder Wallachei über die
angränzendeDreißigst - Linie
von Ungarn oder Siebenbür¬
gen , oder über die angränzen-
deZoll - Linie der Bukowina . .

— gemeine italienische Weine in
Fässern oderGebünden aus den
Staaten : Piemont , Parma , Piacenza,
Guastalla , Modena , Ferrara und aus
dem schweitzerischen Antheile des Can-
tons Tessin in  derEinfuhr über
dieZoll - Liniedes lombardisch-
venetianischen Königreiches.

— ungarische und siebenbürgische Weine in
der Einfuhr aus Ungarn oder Sieben¬
bürgen an EingangSzoll . . — fl. 36kr.
an ständischem Entschädi¬
gungs -Zuschlag . 1 fl. 24 kr.

— siebenbürgische  Weineinder Ein
fuhr aus Siebenbürgen nach
derBukowina . -..

— Weine aus im Zollausschlusse gelegenen
Theilcn der österreichischen Monarchie
bei Vorschrift mäßiger Leg i t i-
mirung des inländischen Ur¬
sprunges außer demFalle der
in dem folgenden Artikel vor
kommenden Ausnahme.
Weine aus Dalmatien und aus dem
Zollausschlusse  des illirischenKü
stenlandesin derEinfuhr über
die Zoll - Linie des illirischen
Küstenlandes u.nd  des lombar¬
disch - venetianischen König¬
reiches , bei Vorschrift mäßiger
Legitimirung des in ländischen
Ursprunges . .

— alle wie immer genannten Weine in der
Ausfuhr nach Ungarn und Siebenbür¬
gen und nach dem Auslande.

ICtr . Spco

detto

detto

detto

detto

detto

30 Com. Z. A

detto

detto

Hilfszolla.

1 Ctr -Spco.
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Post-

Nr.
Benennung der Artikel.

Einfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl. j kr.

Zollftätten,
bei denen die
Verzollung

zu geschehen
hat.

Ausfuhr.

Maßstab
drr

Verzollung.

Zoll.

fl. ! kr.

626

627
628

629
630

631
632

633
634

635

636

Weineinschlag oder Schwefelschnitten. Wie
Material -Waaren.

Weingeist (Spiritus virii ) . Siehe Brannt¬
wein . ^

Weinhefen . Siehe Hefen.
Weinreben zum Umpflanzen. Siehe Nr. 22.
Weintrauben frische. Siehe Obst.
Weintrauben gemaischte (Maisch ) sind

wie Weine zu verzollen , dergestalt je¬
doch, daß 160 Pfund Maisch , 100
Pfund Wein gleich zu halten sind.

Weintrauben -Kerne . Wie Träbern.
Weintrauben -Syrup . Siehe Zucker.
Weinstein roher

— nach Ungarn
— präparirter oder Weinsteinrahm . . . .

Werg ohne Unterschied .
Werkzeuge der Reisenden. Siehe Effecten.
Wienerroth . Siehe Farben.
WildpreL , und zwar: Hirschen.

— Dammhirschen , Gemsen , Rehe und
Wildschweine .

— Hasen und Kaninchen in Bälgen . . . .
— Roth - und Schwarzwild außer den

^ (E ^ O« « » » » » » ,
Wißmuth.
Würste , als : Salami - , Blut - , Reis - und

dergleichen Würste .
— aus Ungarn.
— nach Ungarn .

Wurzeln edler Art,  und zwar: Alraun-,
Brech - , Columba - , Galgant - , Gift - ,
Jalappen - , Mehoakana - , Rhabarber -,
Rhapontika -, Rhatanhia -, Salep -, Sas-
saparill -, Senega - , Schlangen - , Tur-
pitz- , Zippern - und Zittwer -Wurzel . .

— Färbewurzeln,  und zwar : Alcana-
Wurzel (l âvrsorÜL iuermis er spi-
N05A^ , Alcana falsche,  eigentlich
färbende Ochsenzungen - Wurzel (^ .n-
eliv83 . rineroi -ia ) , Curcumey -, Krapp-

1 Ctr .Spco.

detto
detto

1 Stück

detto
detto

ICtr . Spco
1 Ctr . netto

ICtr . Spco.
detto

detto

12

12
3

122

48

36
6

36

Hilfszolla.

Legstätte
Hilfszolla.

detto

detto
detto

detto

Hptzollamt

Legstätte

ICtr . Spco.
detto
detto
detto

1 Stück

detto
detto

ICtr . Spco.
detto

detto
detto
detto

detto detto

25
«z
6L
2

iK
1
2-

l2

15

12Z
12Z
6L

25

Zollftätten,beide- nendeiVerzollungzugeschehenhat.
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Post-

Nr.
Benennung der Artikel.

Einfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl- I kr.

Zollstätten,
bei denen die
Verzollung

zu geschehen
hat.

Ausfuhr.

Maßstab
der

Verzollung.

Zoll.

fl-I kr

637

638

639
640

641
642
643
644

Wurzeln (Fortsetzung).
(Färberöthe ) und weiße  Sccblumen-
28 urzel

— gemeine Wurzeln,  das sind alle
nicht besonders genannten.

Für die in diese drei Zollsätze gehörigen
Wurzeln sind, auch wenn sic im gemah¬
lenen Zustande Vorkommen , dieselben
Zölle zu entrichten.

— überzuckerte Wurzeln . Siehe Confect.
— Runkelrüben . Siehe diesen Artikel.

Z.
Zähne, Elephanten-Zähne. Siche Elfenbein.

— Wallroß - und Einhornzähne , dann
Hechtenzahne . Siehe Wallroßzähne.

Zeichnungen . Siehe Bilder.
Zeuge , als : Roßhaar - , Schafwoll - , Sei¬

denzeuge u . dgl - Siehe diese Artikel,
Zibeben . Siehe Weinbeeren.
ZibeLh. Siehe Bisam.
Ziegel . Siehe Lhonwaaren.
Zinunt oder Canehl

Zimmt kann bis zu einer Menge von ein-
schließig fünf Wiener Pfunden auch bei
gemeinen Legstätten in die Verzollung
genommen werden.

- Mutterzimmt ( 638513 liZnea ) . . . .
"—E weißer
— Blüthe . Siehe Blüthen.

Zink oder Sviauter.
Zinkblech . .
Zinnrohes,  dann altes  und Bruchzinn

— Arbeiten aus Zinn , als : Gefäße , Ge-
räthe u . dgl.

Zinnsalz . Siehe Salze und Säuren.
Zinnober . Siehe Farben.
Zirkelschmid-Arbeiten . Siehe Eisenwaa-

ren.

ICtr . Spco

detto

1 Ps. Spco.

detto
ICtr . Spco.

1 Ctr. netto
detto
detto

detto

4
4

54

25 Com . Z . A.!
!

Legstätte

1 Ctr.Spco.

detto

30

13
30

36

10

Hplzollamt j

Legstätte
detto

Com . Z . A.
Lcgstätte

Com . Z. A.

Hptzollamt

1 Ps . Spco.

detto
ICtr .Spco,

detto
detto
detto

detto

ij

5

3
-' 5

ILZ

12Z

Zollstätten,beide-nendieVerzollungzugeschehenhat.
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